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Allgemeine Geschäfts- und Mietbedingun-

gen der HPS Rental GmbH  

(Stand: 04/2020) 

§ 1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise 

(1.) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) gelten für alle Vermietungen und sonsti-

gen Vertragsabschlüsse der HPS Rental GmbH  

gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 

des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB), juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder mit öffentlich-rechtlichem Sonder-

vermögen.  

(2.) Abweichende oder entgegenstehende Be-

dingungen des Mieters und / oder Bestellers 

(nachstehend „Kunde“ genannt) gelten nur, 

wenn und soweit wir sie ausdrücklich schrift-

lich anerkennen. Unser Schweigen auf derar-

tige abweichende Bedingungen gilt insbeson-

dere nicht als Zustimmung oder Anerkennung, 

auch nicht bei zukünftigen Verträgen.  

(3.) Unsere AGB gelten anstelle etwaiger Ein-

kaufsbedingungen des Kunden auch dann, 

wenn nach diesen die Auftragsannahme als be-

dingungslose Anerkennung der Einkaufsbedin-

gungen vorgesehen ist oder wir nach Hinweis 

des Kunden auf die Geltung seiner Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen liefern oder aushändi-

gen, es sei denn, wir haben ausdrücklich auf die 

Geltung unserer AGB verzichtet.     

(4.) Der Ausschluss der AGB des Kunden gilt 

auch dann, wenn diese AGB zu einzelnen Rege-

lungspunkten keine gesonderten Bestimmun-

gen enthält. 

(5.) Der Kunde erkennt durch Annahme unse-

rer Auftragsbestätigung ausdrücklich an, dass 

er auf seinen aus den Einkaufsbedingungen ab-

geleiteten Rechtseinwand verzichtet.  

§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1.) Unsere Angebote sind freibleibend und un-

verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich gekennzeichnet sind oder eine be-

stimmte Annahmefrist enthalten. 

(2.) Maßgeblich für die Rechtsbeziehung zwi-

schen uns und dem Mieter ist der schriftlich ge-

schlossene Vertrag, einschließlich dieser AGB 

und der Lieferschein mit Übergabeprotokoll.  

(3.) Mündliche Zusagen unsererseits vor Ab-

schluss eines Vertrages sind rechtlich unver-

bindlich und werden durch den schriftlichen 

Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils aus-

drücklich aus dem schriftlichen Vertrag ergibt, 

dass diese mündlichen Zusagen verbindlich 

fortgelten. 

(4.) Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich 

unserer Produkte und Leistungen erfolgen aus-

schließlich aufgrund der bisherigen Erfahrung. 

Sie stellen keinerlei Eigenschaften oder Garan-

tien in Bezug auf unsere Produkte dar. Die an-

gegebenen Werte sind als Durchschnittswerte 

unserer Produkte anzusehen.  

(5.) Der Kunde hat uns rechtzeitig vor Vertrags-

schluss schriftlich auf etwaige besondere An-

forderungen an unsere Produkte hinzuweisen. 

Solche Hinweise erweitern jedoch nicht unsere 

vertraglichen Verpflichtungen und Haftung. 

Wir stehen mangels ausdrücklicher anderweiti-

ger Vereinbarung nicht dafür ein, dass unsere 

Produkte und / oder Leistungen für den vom 

Kunden verfolgten Zweck geeignet sind. 

(6.) Ergänzungen und Abänderungen der ge-

troffenen Vereinbarung einschließlich dieser 

AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form. Dies gilt auch für eine Abänderung des 

vereinbarten Schriftformerfordernisses selbst. 

Mit Ausnahme unserer Geschäftsführer sind 

unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon 

abweichende mündliche Abreden zu treffen. 

Zur Wahrung der Schriftform ist eine Übermitt-

lung insbesondere per E-Mail ausreichend, so-

fern die Kopie der unterschriebenen Erklärung 

übermittelt wird.  

(7.) Der Vertrag kommt auch im laufenden Ge-

schäftsverkehr erst zustande, wenn wir den 

Auftrag schriftlich oder in Textform durch eine 
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Auftragsbestätigung bestätigen. Die Auftrags-

bestätigung gilt nur unter der Bedingung, dass 

etwaige offene Zahlungsrückstände seitens des 

Mieters beglichen werden und dass eine durch 

uns vorgenommene Kreditprüfung des Kunden 

ohne negative Auskunft bleibt.  

§ 3 Unsere Leistungen 

(1.) Unsere Leistung besteht in der entgeltli-

chen Gebrauchsüberlassung von arbeitsberei-

ten Mietgegenständen (insbesondere Hoch-

druckpumpaggregate und Zubehörteilen) zur 

für den Mieter eigenverantwortlichen Selbst-

nutzung an einem von den Mieter vorbestimm-

ten Ort und für einen von dem Mieter vorbe-

stimmten Zeitraum (Mietvertrag). Die zusätzli-

che Überlassung qualifizierten Bedienperso-

nals durch uns bedarf der gesonderten Verein-

barung.  

(2.) Der Mieter ist berechtigt, nach Maßgabe 

der Auftragsbestätigung den Mietgegenstand 

im Rahmen seiner vertragsgemäßen Verwen-

dung und seiner technischen Einsatzmöglich-

keiten zu nutzen und von uns etwaig zur Verfü-

gung gestelltes Bedienpersonal nach Art, Ort 

und Zeit durch konkrete Anweisungen, die der 

Mieter im Rahmen der vertragsüblichen Nut-

zung frei bestimmen kann, einzusetzen.  

(3.) Unsere Leistung bezieht sich ausschließlich 

auf die Gebrauchsüberlassung des in der Auf-

tragsbestätigung bezeichneten Mietgegen-

standes, gegebenenfalls mit Bedienpersonal. 

Einen konkreten Leistungserfolg jenseits der 

Gebrauchsüberlassung schulden wir nicht, es 

sei denn, individualvertraglich wird etwas an-

deres vereinbart. 

(4.) Vereinbaren wir mit dem Mieter die Über-

lassung eines Mietgegenstandes mit Bedien-

personal, so ist dieses im Hinblick auf die kon-

krete Bedienung unseres Mietgegenstandes Er-

füllungsgehilfe. Hinsichtlich des konkreten Ein-

satzes der Mietgeräte vor Ort steht das von uns 

gestellte Bedienpersonal unter der Organisati-

onshoheit des Mieters und ist als Erfüllungsge-

hilfe des Mieters ausschließlich tätig.  

§ 4 Mietzeit / Terminvereinbarung 

(1.) Die Mietzeit des von uns zur Verfügung ge-

stellten Mietgegenstandes bestimmt sich nach 

der Auftragsbestätigung. Ist in der Auftragsbe-

stätigung eine Mietzeit nicht definiert, beginnt 

die Mietzeit an dem Tag der Überlassung des 

Mietgegenstandes an den Mieter. Dies ist der 

Tag, an dem der Mietgegenstand auf dem Be-

triebsgelände der HPS Rental GmbH oder den 

von uns benannten Einsatzort zum Transport 

an den Besteller verladen oder einem Fracht-

führer übergeben wird.  

(2.) Befindet sich der Mietgegenstand zum Zeit-

punkt des Eintreffens am Aufstellungsort nicht 

in einem gebrauchsfähigen Zustand und hat 

der Mieter dies der HPS Rental GmbH unver-

züglich mitgeteilt (Rügeobliegenheit), beginnt 

die Mietzeit erst mit Behebung des Mangels. 

Dieser Zeitpunkt und die vertragsgemäße Ge-

brauchsfähigkeit des Mietgegenstandes sind 

von den Vertragsparteien gemeinsam festzu-

stellen. Hierzu können auch Erfüllungsgehilfen 

ermächtigt werden. Weigert sich der Mieter, 

an der Feststellung der Gebrauchsfähigkeit 

nach Mangelbeseitigung mitzuwirken, beginnt 

die Mietzeit am Tag nach der Mangelbeseiti-

gung. 

(3.) Die Mietzeit endet mit dem Tag des Wie-

dereintreffens des Mietgegenstandes auf dem 

Betriebsgelände der HPS Rental GmbH.  

§ 5 Lieferzeit und Verzugsfolgen 

(1.) Liefertermine sind nur verbindlich, wenn 

sie von uns schriftlich bestätigt wurden (Ter-

minvereinbarung). Der Beginn der angegebe-

nen Lieferzeit setzt die Abklärung aller techni-

schen Fragen voraus, insbesondere die Vorlage 

der vom Mieter gegebenenfalls zu beschaffen-

den Unterlagen, Genehmigungen und Freiga-

ben uns gegenüber. 

(2.) Es liegt keine Terminüberschreitung unse-

rerseits vor, wenn der Kunde rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erfüllung von vereinbarten 

Vorausleistungen, insbesondere die Erbrin-

gung einer vereinbarten Mietanzahlung, schul-

det und es infolgedessen nicht zur rechtzeiti-

gen Zurverfügungstellung des Mietgegenstan-

des kommt. Die Einrede des nicht erfüllten Ver-

trages bleibt vorbehalten. 

(3.) Die Überschreitung von Terminen von bis 

zu 24 Stunden, insbesondere bedingt durch 
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technische Defekte oder unvorhersehbaren 

Ausfall des durch uns gestellten Bedienperso-

nals (Krankheit), berechtigen den Mieter nicht 

zum Rücktritt vom Vertrag. Zum Rücktritt vom 

Vertrag ist der Mieter nach Maßgabe der ge-

setzlichen Bestimmungen erst berechtigt, 

wenn die 24 Stunden-Frist abgelaufen ist und 

wir keine Abhilfe innerhalb dieses Zeitraumes 

schaffen konnten.  

(4.) Im Falle für uns unvorhersehbarer oder für 

uns unvermeidbarer Umstände, welche die Ge-

währung des Gebrauchs des Mietgegenstandes 

erschweren, verzögern oder unmöglich ma-

chen (Behördliche Eingriffe, Betriebsstörun-

gen, Arbeitskämpfe, Pandemien, Ausfuhrver-

bote, Ausfall von Versorgungsanlagen, Verzö-

gerungen durch Verkehrsstörungen, Bomben-

alarm, unabwendbare Ereignisse in Drittbetrie-

ben, namentlich zur Ersatzteillieferung oder 

Reparatur), berechtigen HPS Rental GmbH, die 

Gebrauchsüberlassung für die Dauer der Behin-

derung zu erweitern. Im Falle der Unmöglich-

keit der Gebrauchsgewährung sind wir berech-

tigt, von dem Mietvertrag ganz oder teilweise-

zurückzutreten. In diesem Falle werden Gegen-

leistungen des Mieters zurückgewährt.  

(5.) Kommt der Mieter in Annahmeverzug oder 

verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-

pflichten, sind wir berechtigt, den insoweit ent-

standenen Schaden, einschließlich etwaiger 

Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Wei-

tergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. In 

diesen Fällen sind wir nach Setzen und frucht-

losem Ablauf einer angemessenen Frist be-

rechtigt, anderweitig über das Mietgerät zu 

verfügen.  

(6.) Stellt der zugrundeliegende Mietvertrag 

ein Fixgeschäft dar, wird  nach den gesetzlichen 

Bestimmungen gehaftet, §§ 326 V, 326I 1, 275 

I BGB. Ebenso wird nach den allgemeinen ge-

setzlichen Bestimmungen gehaftet, wenn als 

Folge eines vom Vermieter zu vertretenen Lie-

ferverzuges der Besteller berechtigt ist, geltend 

zu machen, dass sein Interesse an der weiteren 

Vertragserfüllung fortgefallen ist.  

(7.) HPS Rental GmbH haftet ferner nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lie-

ferverzug auf einer von uns zu vertretenen vor-

sätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsver-

letzung beruht. Ein Verschulden unserer Ver-

treter oder Erfüllungsgehilfen ist HPS Rental 

GmbH zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug 

nicht auf einer zu vertretenen Vertragsverlet-

zung beruht, ist die Schadenersatzhaftung auf 

den vorhersehbaren, typischerweise eintreten-

den Schaden begrenzt.  

(8.) Im Übrigen wird im Falle des Lieferverzuges 

für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen 

einer pauschalierten Verzugsentschädigung in 

Höhe von 5 % des Tagesmiete, maximal jedoch 

begrenzt auf 10 % der vereinbarten Auftrags-

summe gehaftet.  

(9.) Weitere unabdingbare gesetzliche Ansprü-

che und Rechte des Mieters bleiben von Vorge-

nanntem vorbehalten.  

(10.) Soweit nichts Abweichendes vereinbart 

ist, ist die Haftung für Lieferverzugsfolgen aus-

geschlossen.  

§ 6 Vergütung 

(1.) Die Vergütung richtet sich nach der vertrag-

lichen Vereinbarung. Maßgeblich ist die Auf-

tragsbestätigung. 

(2.) Die Miete wird nach Kalendertagen, -wo-

chen oder – monaten bemessen. Die Mindest-

mieten gelten obligatorisch. Bei Tagesmieten 

ist die Mindestmietzeit 7 Tage, bei Wochen-

miete 2 Wochen und bei Monatsmieten 2 Mo-

nate. Zum vertraglich vereinbarten Mietzins 

kommt die jeweils gültige Mehrwertsteuer 

hinzu. Fehlt es an einer ausdrücklichen Miet-

zinsberechnung, gilt der zum Lieferzeitpunkt 

aktuelle Mietlistenpreis zzgl. gesetzlicher 

Mehrwertsteuer als vereinbart. 

(3.) Liegen zwischen der Auftragsbestätigung 

und der Auftragsdurchführung mehr als vier 

Monate, so sind wir berechtigt, die vereinbarte 

Miete entsprechend anzupassen, insbeson-

dere bei internen Kostenerhöhungen (Perso-

nal, Betriebsstoffe), nicht jedoch höher als 10 

% des in der Auftragsbestätigung ursprünglich 

vereinbarten Nettomietzinses. 

(4.) Die Frachtkosten für die Hin-und Rückliefe-

rung des Mietgegenstandes trägt der Mieter 
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zusätzlich zum Mietzins. Ebenso etwaige Auf-

und Abladekosten, sowie Anschlussmontage-

kosten. Darüber hinaus trägt der Mieter die 

Kosten für alle Betriebsstoffe und Verschleiß-

teile. Dies gilt nicht, wenn die Frachtkosten 

durch einen vom Vermieter zu vertretenen 

Mangel veranlasst sind und im Einzelfall nichts 

anderes vereinbart ist. Bei zu vertretenen Re-

paraturleistungen am Mietgegenstand durch 

HPS Rental Personal trägt der Mieter die Kos-

ten für die An-und Abfahrt, Übernachtungskos-

ten und Verpflegungsmehraufwand.  

(5.) HPS Rental GmbH hat das Recht, den Miet-

gegenstand während des Mietverhältnisses ge-

gen einen solchen Mietgegenstand auszutau-

schen, der für den vertragsgemäßen Gebrauch 

in gleicher Weise geeignet ist. Der Austausch 

muss dem Besteller mit mindestens 24 Stunden 

Vorlauf angekündigt werden. Der Besteller ist 

in diesem Fall verpflichtet, für Zugangs- und 

Verlademöglichkeiten zum Geräteaustausch zu 

sorgen. Die Frachtkosten werden im vorge-

nannten Fall von HPS Rental GmbH getragen. 

(6.) Falls der Mietgegenstand mit Bedienperso-

nal gemietet wird gilt § 6 Abs. 1 mit der Maß-

gabe entsprechend, dass der Mieter die aus 

Anlass eines wöchentlichen Personalaus-

tauschs anfallenden Kosten neben der Miete 

und den Personalkosten zu tragen hat. 

(7.) Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. ab 

Lager und grundsätzlich in EURO netto aus-

schließlich See- und Lufttransportverpackung, 

Fracht, Porto, sowie zuzüglich Zoll und andere 

Gebühren und öffentliche Abgaben für die Lie-

ferung / Leistung.  

(8.) Rechnungsbeträge sind sofort und ohne je-

den Abzug zahlbar, sofern nichts anderes ver-

einbart ist. Maßgeblich ist das Datum des Zah-

lungseinganges bei uns. Die Zahlung per Scheck 

ist ausgeschlossen. Die Regelung des § 286 Abs. 

3 BGB, wonach ein Zahlungsverzug innerhalb 

von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 

Rechnung eintritt, bleibt unberührt. Wir sind 

berechtigt, gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen Verzugszinsen und einen Verzugsscha-

den geltend zu machen. 

(9.) Ist der Kunde mit der Zahlung eines fälligen 

Betrages länger als 7 Kalendertage im Rück-

stand, ist der Vermieter berechtigt, die Mietge-

genstände auf Kosten des Mieters, der den Zu-

tritt ermöglichen muss, abzuholen und darüber 

anderweitig zu verfügen, ohne fristlos kündi-

gen zu müssen. Die dem Vermieter aus dem 

Vertrag zustehenden Ansprüche bleiben beste-

hen, soweit sie nicht durch die Abholung ge-

genstandslos geworden sind. HPS Rental GmbH 

muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, 

was nach Abzug der Kosten, die durch die Rück-

holung und weitere Verfügung entstanden  

sind, durch anderweitige Verwendung des 

Mietgegenstandes, insbesondere durch Neu-

vermietung, erworben hat oder zu erwerben 

böswillig unterlassen hat.  

(10.) Die Ausübung eines Zurückbehaltungs-

rechts ist dem Mieter gegenüber den Forde-

rungen von HPS Rental GmbH vertraglich un-

tersagt, soweit das Zurückbehaltungsrecht 

nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

(11.) Der Mieter kann nur mit solchen Forde-

rungen aufrechnen, die unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind.  

(12.) Wir sind berechtigt, unsere vertraglichen 

Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Si-

cherheitsleistung auszuführen oder zu erbrin-

gen, wenn nach Abschluss des Mietvertrages 

Umstände bekannt werden, welche die Kredit-

würdigkeit des Mieters wesentlich zu mindern 

geeignet sind und durch welche die Bezahlun-

gen unserer offenen Forderungen durch den 

Mieter aus dem konkreten Vertragsverhältnis 

oder anderen Verträgen gefährdet werden. 

§ 7 Mängel der Mietgegenstände 

(1.) Die Mietgegenstände werden von HPS Ren-

tal GmbH in einem einwandfreien und be-

triebsfertigen Zustand versandt bzw. zur Abho-

lung bereitgestellt. 

(2.) Nach Erhalt / Übernahme der Mietgegen-

stände hat der Mieter diese sofort zu überprü-

fen und äußerlich sichtbare Mängel sofort, spä-

testens vor Inbetriebnahme, dem Vermieter 

schriftlich zu rügen. Nach Ablauf der Rügefrist 

gelten die Mietgegenstände als vertragsgemäß 
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geliefert. Der Mieter kann vor dem Einsatz ei-

nen Probelauf durchführen. Etwaige Funktions-

störungen oder Defekte sind uns umgehend 

fernmündlich oder schriftlich mitzuteilen.  

(3.) Zeigen sich während der Mietzeit Mängel, 

Schäden oder Funktionsstörungen, so muss der 

Mieter sie unverzüglich nach Entdeckung dem 

Vermieter anzeigen. 

(4.) Zeigt sich bei Inbetriebnahme oder wäh-

rend der Mietzeit ein Mangel, den der Mieter 

nicht zu vertreten hat und der eine Stilllegung 

des Mietgegenstandes notwendig macht, wird 

bei unverzüglicher Mangelanzeige nach § 7 

Abs. 3 die Mietzeit vom Eintritt des Mangels bis 

zu dessen Behebung unterbrochen. Im Übrigen 

gilt § 5 Abs. 4.  

(5.) Soweit ein von uns zu vertretener Mangel 

des Mietgegenstandes vorliegt, sind wir nach 

eigener Wahl berechtigt, Nacherfüllung in 

Form der Mangelbeseitigung oder durch Liefe-

rung eines anderen mangelfreien Mietgegen-

standes zu leisten. Im Falle der Mangelbeseiti-

gung sind wir verpflichtet, alle zum Zwecke der 

Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendun-

gen, insbesondere Transport-, Arbeits- und 

Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 

nicht dadurch erhöhen, dass die Mietsache an 

einem anderen Ort als den Erfüllungsort ver-

bracht worden ist. Zum Zwecke schnellstmögli-

cher Mangelbeseitigung hat der Mieter uns so-

fort Gelegenheit zur Reparatur zu geben und 

unter angemessener Rücksichtnahme auf sei-

nen Betriebsablauf für einen freien Zugang zum 

Mietgegenstand zu sorgen. Ferner ist der Mie-

ter verpflichtet, erforderlichenfalls seine Arbei-

ten für die Dauer der Reparatur zu unterbre-

chen, sofern ihm dies zuzumuten ist. Für Folge-

schäden aus wissentlicher Arbeit mit defektem 

Gerät haftet der Mieter uns gegenüber. 

(6.) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Mie-

ter nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt vom 

Vertrag oder Minderung des Mietzinses zu ver-

langen.  

(7.) HPS Rental GmbH haftet nach den gesetzli-

chen Bestimmungen, sofern der Mieter Scha-

densersatzansprüche geltend macht, die auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließ-

lich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit un-

serer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beru-

hen. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverlet-

zung nachgewiesen wird, ist auch die mangel-

bedingte Schadensersatzhaftung auf den vor-

hersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schaden begrenzt. 

(8.) HPS Rental GmbH haftet außerdem nach 

den gesetzlichen Bestimmungen, sofern durch 

uns schuldhaft eine wesentliche Vertrags-

pflicht verletzt wurde. Aber auch in diesem Fall 

ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher-

sehbaren, typischerweise eintretenden Scha-

den begrenzt. 

(9.) Soweit dem Mieter ein Anspruch auf Ersatz 

des Schadens statt der Leistung zusteht, ist die 

Haftung von HPS Rental GmbH ebenfalls auf Er-

satz des vorhersehbaren, typischerweise ein-

tretenden Schadens begrenzt. 

(10.) Die gesetzliche Haftung wegen schuldhaf-

ter Verletzung des Lebens, Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt.  

(11.) Soweit vorstehend nichts Abweichendes 

geregelt ist, ist eine weitere Haftung ausge-

schlossen. Der Haftungsausschluss gilt auch, 

wenn fremde Geräte auf dem Gelände von HPS 

Rental GmbH gelagert werden. Insbesondere 

wird keine Haftung für Schäden an Geräten 

übernommen, die aus falschen oder unzu-

reichenden Vorkehrungen des Bestellers oder 

Eigentümers entstehen (bspw. mangelnde 

Frostsicherung) oder die von sonstigen Dritten 

oder durch Witterungseinflüsse verursacht 

sind.  

(12.) Soweit die Schadensersatzhaftung für HPS 

Rental GmbH eingeschränkt oder ausgeschlos-

sen ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persön-

liche Schadensersatzhaftung der angestellten 

Geschäftsführer, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Vermie-

ters. 

(13.) Die Verjährungsfrist für mangelbedingte 

Ansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Gefahrübergang.  

 

 



6 

 

§ 8 Gefahrübergang 

Mit Überlassung des Mietgegenstandes an den 

Mieter oder dessen Abholung durch den Mie-

ter oder bei Annahmeverzug des Mieters geht 

die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung auf des Mietge-

genstandes auf den Mieter über.  

§ 9 Pflichten des Mieters 

(1.) Der Mieter wird den Einsatz des von uns 

zum Gebrauch überlassenen Mietgegenstan-

des in seinem Geschäftsbereich sorgfältig pla-

nen und die von uns angebotene Leistung be-

darfsgerecht fachkundig überprüfen und seine 

technischen Leistungsanforderungen an das 

anzumietende Produkt angeben. Eine Überprü-

fung der Bedarfsanforderung des Kunden 

durch uns findet nicht statt. Auf Wunsch führen 

wir ein Beratungsgespräch über den Einsatz 

und die Sicherheitsbestimmungen unserer Ge-

räte durch. Dem Mieter bekanntwerdende Ab-

wicklungshindernisse wird er uns nach Kennt-

niserlangung unverzüglich mitteilen.  

(2.) Mit Gefahrübergang gelangt der Mietge-

genstand in die Obhut des Mieters. Der zweck-

gerechte Einsatz des von uns überlassenen 

Mietgerätes am Aufstellungsort selbst fällt aus-

schließlich in den Verantwortungsbereich des 

Mieters.  

(3.) Der Mieter hat seiner Rügeobliegenheit 

nachzukommen, sofern er einen Schaden fest-

stellt. 

(4.) Der Mieter ist hinsichtlich des konkreten 

Einsatzes des von uns zur Verfügung gestellten 

Mietgegenstandes jenseits der Bedienung und 

der Funktion des Gerätes selbst gegenüber 

dem von uns gestellten Bedienpersonal wei-

sungsberechtigt. Das von uns gestellte Bedien-

personal darf nur für die Bedienung des von 

uns zum Gebrauch überlassenen Mietgerätes 

eingesetzt werden. Vorgenanntes gilt nicht für 

Servicemitarbeiter der HPS Rental GmbH. Der 

Mieter wird das von uns bereit gestellte Perso-

nal über den Zustand der Baustelle informieren 

und auf konkrete örtliche Gegebenheiten, ins-

besondere Sicherheitsvorkehrungen einwei-

sen. Weisungen des Mieters an Bedienpersonal 

erfolgt auf eigene Gefahr des Mieters. Für ei-

nen fehlerhaften Einsatz unseres Mietgerätes 

im Rahmen der Ausführung bleibt der Mieter 

verantwortlich, auch wenn etwaige verur-

sachte Schäden auf Fehler zurückzuführen 

sind, die von dem von uns zur Verfügung ge-

stellten Bedienpersonal verursacht wurden. 

Das von uns gestellte Personal ist berechtigt, 

der Befolgung einer Weisung des Mieters zu 

widersprechen, wenn diese Weisung zu einem 

unsachgemäßen Gebrauch des Mietgegenstan-

des führt oder den Vorschriften der Arbeitssi-

cherheit einschließlich der Arbeitszeiten nicht 

entsprechen.  

(5.) Der Mieter ist für die Einsatzfähigkeit der 

Mietgegenstände an dem von ihm bestimmten 

Aufstellungsort verantwortlich. Der Mieter ge-

währleistet die Einhaltung der allgemeinen Re-

geln der Arbeitssicherheit auf der Baustelle. Zu-

dem muss der Mieter die Wartung und Pflege 

sach-und fachgerecht auf seine Kosten durch-

führen. Erforderliche Ersatzteile sind über HPS 

Rental GmbH zu beziehen. Er ist insbesondere 

verpflichtet, die Betriebs-und Wartungsvor-

schriften einzuhalten, sowie für einsatzbe-

dingte Prüfungen nach den Unfallverhütungs-

vorschriften (UVV) zu sorgen. Der Mieter darf 

keine Veränderungen am Mietgegenstand vor-

nehmen, es sei denn, er hat die ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung von HPS Rental 

GmbH.  

(6.) Der Mieter muss zu jeder Zeit Zugang für 

die HPS Rental GmbH und allen von uns be-

stimmten Personen zum Mietgegenstand er-

möglichen, sofern unter angemessener Rück-

sichtnahme auf seinen Betriebsablauf zumut-

bar ist. 

(7.) Der Mieter ist verpflichtet, jede Überlas-

tung der Mietgegenstände zu unterlassen. 

Hierbei hat der Mieter unbedingt die Betriebs-

anleitung und ggf. gesondert vereinbarte Leis-

tungsgrenzen zu beachten.  

(8.) Bei notwendig werdenden Instandset-

zungsarbeiten oder Reparaturen an dem Miet-

gegenstand ist HPS Rental GmbH unverzüglich 

vom Mieter zu benachrichtigen. Es ist mit HPS 

Rental GmbH abzustimmen, wer die Reparatur 

auf wessen Kosten unter Beachtung von § 7 
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durchführt. Erforderliche Ersatzteile sind in je-

dem Fall von HPS Rental GmbH zu beziehen.  

(9.) Der Mieter darf Dritten weder Rechte an 

dem Mietgegenstand einräumen (z.B. Miete, 

Leihe), noch rechte aus dem jeweiligen Vertrag 

mit HPS Rental GmbH abtreten. Eine Vermie-

tung oder Verleihung an Dritte bedarf der 

schriftlichen Zustimmung. Sollte ein Dritter 

durch Beschlagnahme, Pfändung oder derglei-

chen Rechte an dem Mietgegenstand geltend 

machen, so ist der Mieter verpflichtet, HPS 

Rental GmbH unverzüglich schriftlich Anzeige 

zu erstatten und den Dritten über das Eigen-

tumsrecht von HPS Rental GmbH schriftlich zu 

benachrichtigen. Die Kosten einer etwa erfor-

derlichen Drittwiderspruchsklage von HPS Ren-

tal GmbH gehen zu Lasten des Mieters.  

(10.) Der Mieter wird einen geeigneten Versi-

cherungsschutz vorhalten, der etwaige Um-

welt-, Sach- und Personenschäden während 

des Betriebes und während der Transportes 

mit einer Haftungssumme von mindestens 5 

Millionen Euro abdeckt und insbesondere wäh-

rend der Mietzeit bei Betrieb des überlassenen 

Gegenstandes auftretende Schäden oder 

Rechtsgutverletzungen zu Lasten unseres Per-

sonals oder Dritter und am Mietgegenstand 

versichert.  

(11.) Der Mieter garantiert, dass das Mietgerät 

von geschultem Personal bedient wird, sofern 

er kein Bedienpersonal bei HPS Rental GmbH 

bestellt hat. Auf Verlangen und auf Kosten des 

Mieters kann HPS Rental GmbH das Personal 

des Mieters vor Inbetriebnahme des Mietge-

genstandes einweisen. Die Bedienungsanlei-

tung und Warnhinweise gelten obligatorisch.  

(12.) Die Einholung der für den Betrieb des 

Mietgerätes erforderlichen öffentlich-rechtli-

chen Genehmigungen am Aufstellungsort ob-

liegt dem Mieter. Ist bei Eintreffen am Aufstel-

lungsort feststellbar, dass die notwendigen öf-

fentlichen Genehmigungen nicht oder nicht 

vollständig vorliegen, so sind wir berechtigt, 

unsere Leistung solange zu verweigern, bis die 

notwendigen öffentlichen Genehmigungen 

vom Mieter beigebracht werden. Während die-

ser Zeit sind wir berechtigt, den vollen verein-

barten Mietpreis zu berechnen.  

(13.) Der Mieter ist nicht berechtigt, Säure, ra-

dioaktive oder kontaminierte Stoffe und an-

dere abrasive Medien zu verpumpen, es sei 

denn, er hat vor Auslieferung des Mietgegen-

standes die ausdrückliche schriftliche Geneh-

migung von HPS Rental GmbH.  

(14.) Der Mieter stellt durch geeignete Maß-

nahmen sicher, dass es nicht zu Verunreinigun-

gen der Umwelt, insbesondere des Erdreichs 

durch den Betrieb des Mietgegenstandes 

kommt. Die Beseitigung von durch den Mietge-

genstand verursachten Verschmutzungen, ins-

besondere durch auslaufende Betriebsstoffe 

und zu verpumpenden Medien, geht zu Lasten 

des Mieters. Die Beseitigung von Verschmut-

zungen und Umweltschäden stellt der Mieter 

durch geeignetes Fachpersonal sicher und er 

trägt die Kosten hierfür. Der Mieter hat auch 

die entsprechenden Behörden im Bedarfsfalle 

unverzüglich zu unterrichten.  

§ 10 Rücklieferung 

(1.) Die mietzinspflichtige Mietzeit endet nach 

Auslaufen des Mietverhältnisses am Tag der 

Rücklieferung der Mietgegenstände an HPS 

Rental unter der Voraussetzung, dass die Miet-

gegenstände im kompletten gereinigten Zu-

stand, sowie mit sämtlichem angemieteten Zu-

behör zur Verfügung stehen. Werden die Miet-

gegenstände nach Geschäftsschluss von HPS 

Rental GmbH angeliefert, gilt als Mietende der 

nächstfolgende Tag. Maßgeblich sind hier die 

üblichen Geschäftszeiten von HPS Rental 

GmbH.  

(2.) Werden die Mietgegenstände in einem Zu-

stand zurückgegeben, der zeigt, dass der Mie-

ter seinen Pflichten nicht nachgekommen ist, 

so verlängert sich die Mietzeit um die Zeit, die 

zur Durchführung der erforderlichen Reparatu-

ren und der Reinigung aufzuwenden ist. Dar-

über hinaus trägt der Mieter die Kosten der Re-

paraturen.  

(3.) Die Kosten für die Beseitigung von Mängeln 

und Beschädigungen, sowie Verunreinigungen 

infolge vertragswidriger Nutzung, unzureichen-

der Wartung und Reinigung der Mietgegen-

stände trägt der Mieter. Die zur Behebung der 

Mängel und Beschädigungen erforderlichen 

Reparaturen sind nach Umfang und Kosten 
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dem Mieter vor Beginn der Reparaturen be-

kanntzugeben. Können sich die Parteien über 

den Umfang und Kosten nicht einigen, so ist ein 

Sachverständiger hinzuzuziehen. Die Reparatu-

ren werden durch HPS Rental GmbH durchge-

führt.  

(4.) Sollte es dem Besteller unmöglich sein, der 

ihm obliegenden Verpflichtung zur Rückgabe 

des Mietgegenstandes nachzukommen, ist der 

Mieter primär verpflichtet gleichwertigen Er-

satz in natura zu leisten. Dies gilt auch dann, 

wenn die Unmöglichkeit auf Gründen beruht, 

die der Mieter nicht zu vertreten hat oder bei 

Fällen höherer Gewalt. Sollte ein Naturalersatz 

nicht möglich sein, muss der Mieter Ersatz in 

Geld leisten. HPS Rental GmbH hat jedoch das 

Recht, eine vom Mieter angebotene Natural-

leistung abzulehnen und sofort eine Entschädi-

gung in Geld zu fordern. Bei der Ersatzleistung 

in Geld ist der Betrag vom Mieter zu leisten, der 

zur Beschaffung eines gleichwertigen Gerätes 

erforderlich ist. Sollte ein gleichwertiges Gerät 

nicht am Markt beschaffbar sein, trägt der Mie-

ter auch diejenigen Kosten, die zur Anschaf-

fung eines in gleicher Weise geeigneten Neuge-

rätes erforderlich sind. Bis zum Eingang der 

vollwertigen Ersatzleistung, die von HPS Rental 

GmbH als solche schriftlich anerkannt worden 

sein muss, ist vom Mieter die vereinbarte 

Miete weiter zu zahlen. 

§ 11 Kündigung 

(1.) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener 

Mietvertrag kann von beiden Parteien an je-

dem Tag zum Ablauf des folgenden Tages ge-

kündigt werden.  

(2.) Das Recht zur außerordentlichen Kündi-

gung des Mietvertrages aus wichtigem Grund 

bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund 

liegt insbesondere dann vor, wenn der Mieter 

eine wesentliche Vertragspflicht verletzt und 

diese Verletzung nach entsprechender Nach-

fristsetzung nicht beseitigt wurde, der Mieter 

mit vereinbarten Zahlungen in Verzug ist, über 

das Vermögen des Mieters Antrag auf Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens gestellt wird, der 

Mieter den Mietgegenstand sachwidrig ver-

wendet, der Mieter seine Obhutspflichten in 

grober Weise verletzt, Umstände eintreten, die 

an seiner Kreditwürdigkeit erhebliche Zweifel 

begründen und erhebliche Sicherheitsmängel 

am Aufstellungsort gegeben sind. 

(3.) Das Recht zur außerordentlichen Kündi-

gung eines auf bestimmte oder unbestimmte 

Zeit abgeschlossenen Mietvertrages bestimmt 

sich neben Vorgenannten des Weiteren für 

beide Vertragsparteien nach dem Gesetz.  

§ 12 Gerätekauf nach Vormiete 

(1.) Entschließt sich der Mieter während des 

Bestehens eines Mietverhältnisses zum käufli-

chen Erwerb eines neuen oder gebrauchten 

Mietgegenstandes, so endet das dem Kauf vo-

rangegangene Mietverhältnis am Tage des 

Besitzüberganges nach Maßgabe des Kaufver-

trages, vorausgesetzt HPS Rental GmbH erhält 

bei Kauf eines Neugerätes an diesem Tage vom 

Mieter den Mietgegenstand im vertragsgemä-

ßen Zustand zurück.  

(2.) Die für die Rücklieferung anfallenden Kos-

ten, insbesondere Transport-und Verladekos-

ten, gehen zu Lasten des Mieters. 

(3.) Der zu übereignende Mietgegenstand 

bleibt bis zur vollständigen schuldrechtliche 

Gegenleistung, insbesondere die vollständige 

Zahlung des Kaufpreises, im Eigentum der HPS 

Rental GmbH (Eigentumsvorbehalt). 

(4.) Für den Fall des Gerätekaufs nach Vormiete 

gelten für die Abwicklung des Kaufvertrages 

diese Bedingungen entsprechend, es sei denn, 

einzelvertraglich ist zwischen den Parteien et-

was anderes vereinbart worden.  

§ 13 Haftung und Freistellung 

(1.) Wir haften vorbehaltlich vorgenannter und 

nachstehender Ausnahmen nicht, insbeson-

dere nicht für Ansprüche des Mieters auf Scha-

densersatz oder Aufwendungsersatz, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, bei Pflichten aus 

dem Schuldverhältnis.  

(2.) HPS Rental GmbH haftet für nur Schäden 

des Mieters, falls sie durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit von HPS Rental GmbH verursacht 

wurden. Eine weitergehende Haftung ist – 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 

gemachten Anspruches – ausgeschlossen. 
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(3.) HPS Rental GmbH haftet für Schäden, die 

durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden 

nur insoweit, als sie für uns zur Zeit des Ver-

tragsabschlusses unter Einbeziehung aller rele-

vanten und bekannten Umstände vorherseh-

bar gewesen sind. 

(4.) Die Haftung von HPS Rental GmbH ist be-

grenzt auf die Höhe des Vertragswerts, sofern 

der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit unsererseits verursacht wurde.  

(5.) Die Haftung von HPS Rental GmbH gegen-

über dem Mieter für indirekte oder Folgeschä-

den, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf 

Produktions- und Nutzungsausfall, entgange-

nen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Vermö-

gensschäden, ohne Rücksicht auf den Rechts-

grund, ist ausgeschlossen. 

(6.) Die Haftung des Mieters gegenüber HPS 

Rental GmbH für indirekte oder Folgeschäden, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Pro-

duktions- und Nutzungsausfall, entgangenen 

Gewinn, Betriebsunterbrechung, Vermögens-

schäden, ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund, 

ist ausgeschlossen. 

(7.) Der Mieter und HPS Rental GmbH stellen 

sich gegenseitig frei und halten einander 

schadlos, ebenso ihr Personal, ihre Organe, Di-

rektoren und  Vertretern, von und gegen jegli-

che Haftung, Verluste oder Schäden, Forderun-

gen, Klagen, Prozessen und verbundenen Kos-

ten (einschließlich angemessener Anwaltsge-

bühren) und Urteilen zugunsten Dritter auf-

grund von Personenschäden, Sachschäden al-

ler Art verursacht durch Handlungen oder Un-

terlassungen des anderen, seines Personals, 

seiner Organe, Direktoren oder Vertretern bis 

zur Höhe der Haftpflichtversicherungspolice 

von HPS Rental GmbH. Der Mieter stellt HPS 

Rental GmbH frei von allen Verlusten, Forde-

rungen und Schäden, die über die Höhe der 

Haftpflichtversicherungspolice von HPS Rental 

GmbH hinausgehen. 

(8.) Die Parteien sind von ihren vertraglichen 

Pflichten befreit, wenn diese vollständig oder 

in Teilen aufgrund höherer Gewalt nicht er-

bracht werden können. Als höhere Gewalt gel-

ten unvorhersehbare Ereignisse, die die Ver-

tragserfüllung verhindern oder verzögern auf-

grund von Krieg, Bedrohung, Revolution, Un-

ruhe, Arbeitskonflikten, Infektionserkrankun-

gen, Unfällen, Feuer, Starkwind, Überflutung, 

Erdrutsch, oder aufgrund eines Gesetzes, einer 

Anordnung, einer Bekanntmachung, einer 

staatlichen Verordnungen oder aufgrund jegli-

cher anderer Umstände, die von der von höhe-

rer Gewalt betroffenen Partei nicht zu vertre-

ten sind und die sich auf die Erfüllung der ver-

traglichen Pflichten auswirken. Das Eintreten 

höherer Gewalt ist der anderen Partei unver-

züglich mitzuteilen. Die Parteien verpflichten 

sich die Kosten, die aus Höherer Gewalt resul-

tieren, so gering wie möglich zu halten. Dauert 

die höherer Gewalt länger als drei Tage, so be-

mühen sich beide Parteien um eine beidseitig 

akzeptable Lösung. Ist eine solche Lösung in-

nerhalb von fünfzehn Tagen nicht erzielt, so 

kann jede Partei den Vertrag mit einer Kündi-

gungsfrist von 48 Stunden beenden. Die vorge-

nannten Bestimmungen in § 5 gelten entspre-

chend. 

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1.) Zwischen den Vertragsparteien gilt deut-

sches Recht, Unionsrecht insbesondere UN-

Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es 

wird ausdrücklich klargestellt, dass diese 

Rechtswahl auch als eine solche im Sinne von 

Art. 14 Abs. 1 b. VO (EG) Nr. 864/2007 zu ver-

stehen ist und somit auch für außervertragliche 

Ansprüche im Sinne dieser Verordnung gelten 

soll. Ist im Einzelfall zwingend ausländisches 

Recht anzuwenden, sind unsere AGB so auszu-

legen, dass der mit ihnen verfolgte wirtschaft-

liche Zweck weites möglich gewahrt wird.  

(2.) Nebenabreden, Vertragsänderungen, Zusi-

cherungen und Vereinbarungen haben nur Gül-

tigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart worden 

sind. Dies gilt auch für die Abbedingung der 

Schriftformabrede selbst.  

(3.) Ist der Mieter nicht Verbraucher, so ist der 

Gerichtsstand immer Celle. 

(4.) Ergibt sich aus der Auftragsbestätigung 

nichts anderes, ist Erfüllungsort immer am Ge-

schäftssitz von HPS Rental GmbH in Eicklingen. 
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(5.) Im Fall einer Vertragsverletzung kann die 

andere Partei auf die ihr zustehenden Rechts-

mittel verzichten. Ein solcher Verzicht bedarf 

der Schriftform. Er bedeutet keinen Verzicht 

auf Rechtsmittel im Falle einer darauffolgen-

den ähnlichen oder anderen Verletzung der 

vertraglichen Pflichten. 

§ 15 Datenschutzhinweis 

Informationen zur Datenerhebung gemäß Arti-

kel 13 DSGVO: HPS Rental GmbH erhebt Ihre 

Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, 

zur Erfüllung ihrer vertraglichen und vorver-

traglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung. 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist 

für die Durchführung des Vertrags und zur Di-

rektwerbung erforderlich und beruht auf Arti-

kel 6 Abs. 1 b), f) DSGVO. Mit der Direktwer-

bung wollen wir Sie über aktuelle Leistungen 

und Neuigkeiten unseres Betriebs informieren. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet 

grundsätzlich nicht statt. Gegebenenfalls wer-

den die Daten zwecks Erfüllung steuerrechtli-

cher Pflichten an einen Steuerberater und bei 

ausstehenden Zahlungen zwecks Inkassomaß-

nahmen an Dienstleister weitergegeben. Die 

Daten werden gelöscht, sobald sie für den 

Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforder-

lich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung 

Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung je-

derzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie be-

rechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespei-

cherten Daten zu beantragen sowie bei Unrich-

tigkeit der Daten die Berichtigung oder bei un-

zulässiger Datenspeicherung die Löschung der 

Daten zu fordern. Sie können unseren Daten-

schutzbeauftragten unter info@hps-rental.de 

erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Be-

schwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

§ 16 salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verein-

barung unwirksam sein oder werden, so wird 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht berührt. In einem solchen Fall 

bemühen sich die Parteien die unwirksame Be-

stimmung durch eine wirtschaftlich gleichwer-

tige Bestimmung zu ersetzen.   

 

Stand: April 2020 

HPS Rental GmbH 

Schmolkamp 4 B 

D - 29358 Eicklingen 

 

Tel.: 05144 – 4933752 

E-Mail: info@hps-rental.de  

VAT: DE297297535 

HRB 205244 

Amtsgericht Lüneburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


